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und Geldbußen 

– Aktualisierung der Mitteilung über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
durch die Tschechische Republik 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Generaldirektor, 

 

gemäß Artikel 20 Absatz 5 des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 

über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geld-

bußen (veröffentlicht im Amtsblatt L 76 vom 22. März 2005, S. 16) möchte ich Ihnen mitteilen, 

dass die Tschechische Republik ihre nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des genannten 

Rahmenbeschlusses geändert hat. 
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Die Bestimmungen des Rahmenbeschlusses wurden durch das Gesetz 345/2007 Slg. zur Änderung 

des Gesetzes 141/1961 Slg. (Strafprozessordnung) in geänderter Fassung und durch bestimmte 

andere Gesetze, die am 1. Januar 2008 in Kraft getreten sind, in tschechisches Recht umgesetzt. 

Einige Bestimmungen des nationalen Rechts zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses wurden mit 

Wirkung vom 1. Januar 2012 durch das Gesetz 459/2011 Slg. zur Änderung des Gesetzes 141/1961 

Slg. (Strafprozessordnung) in geänderter Fassung und durch einige andere Gesetze geändert. 

 

 Im Zusammenhang mit der eingangs genannten Mitteilung erhalten sie in der Anlage 

 – den Wortlaut der geänderten Bestimmungen zur Umsetzung in nationales Recht; 

 – die konsolidierte Fassung der seit dem 1. Januar 2012 geltenden Umsetzungs-

vorschriften der Tschechischen Republik;  

 – die Erklärung der Tschechischen Republik zu Artikel 16 Absatz 1 betreffend die 

Sprachenregelung (Anlage I); 

 – die Mitteilung der Tschechischen Republik nach Artikel 2 Absatz 1 über die zustän-

digen Behörden, wenn die Tschechische Republik Entscheidungsstaat oder Voll-

streckungsstaat ist (Anlagen II und III); 

 – eine aktualisierte Entsprechungstabelle mit Angaben zu den von der Tschechischen 

Republik angenommenen nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Rahmen-

beschlusses. 

 

Ferner möchte ich Ihnen in Bezug auf die Änderung der nationalen Rechtsvorschriften der 

Tschechischen Republik folgende Informationen übermitteln: 

 

Die Tschechische Republik akzeptiert in tschechischer Sprache ausgestellte Bescheinigungen oder 

Bescheinigungen, denen eine Übersetzung ins Tschechische beigefügt ist. Was die Slowakische 

Republik betrifft, so akzeptiert die Tschechische Republik in Slowakisch ausgestellte Bescheini-

gungen. 
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Ist die Tschechische Republik der Vollstreckungsstaat, so ist die für die Entgegennahme der Ent-

scheidungen und Bescheinigungen anderer Mitgliedstaaten, für das Anerkennungsverfahren sowie 

für die Vollstreckung zuständige Behörde das Kreis- oder Bezirksgericht, in dessen Gerichtsbezirk 

die verurteilte Person, gegen die sich die Entscheidung richtet, ihren Wohnsitz hat oder ihren letzten 

Wohnsitz hatte oder in dessen Gerichtsbezirk sie sich aufhält; ansonsten ist das Kreis- oder 

Bezirksgericht zuständig, in dessen Gerichtsbezirk die verurteilte Person unbewegliches Vermögen 

besitzt. Die Angaben zu den Kreis- und Bezirksgerichten sind in den Anlagen II und III enthalten. 

 

Ist die Tschechische Republik Entscheidungsstaat, sind alle Gerichte in der Tschechischen Republik 

für die Verfahren nach dem Rahmenbeschluss zuständig. 

 

Für fachliche Fragen in Bezug auf die angenommenen Rechtsvorschriften steht folgende Kontakt-

person zur Verfügung: 

 

Frau Lucie Valoušková 

mezinárodní odbor trestní 

Ministerstvo spravedlnosti České Republiky 

tel.: +420 221 997 484 

E-Mail: lvalouskova@msp.justice.cz 

Arbeitssprachen: Englisch, Deutsch 

 

 

(Schlussformel) 

 

(s.) Martin Povejšil 
 

 

 

_________________ 
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ANLAGE I 

 

 

Erklärung der Tschechischen Republik nach Artikel 16 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegen-

seitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen  

 

Die Tschechische Republik akzeptiert in tschechischer Sprache ausgestellte Bescheinigungen oder 

Bescheinigungen, denen eine Übersetzung ins Tschechische beigefügt ist. Was die Slowakische 

Republik betrifft, so akzeptiert die Tschechische Republik in Slowakisch ausgestellte Bescheini-

gungen. 
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ANLAGE II 

 

Erklärung der Tschechischen Republik nach Artikel 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegen-

seitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen  

 

Zuständige Behörden, 

 

1. wenn die Tschechische Republik der Entscheidungsstaat ist: 

 

 – alle Gerichte (Kreisgerichte, Bezirksgerichte, Regionalgerichte, Obergerichte, Stadt-

gericht Prag, Stadtgericht Brno und Oberstes Gericht); 

 

2. wenn die Tschechische Republik der Vollstreckungsstaat ist: 

 

 – die örtlich zuständigen Kreis- und Bezirksgerichte. Diese Gerichte können unter den 

in Anlage III angegebenen Adressen kontaktiert werden; 

 

 – die Regionalgerichte entscheiden in Berufungsverfahren. 
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ANLAGE III 

 

Anlage zur Mitteilung der Tschechischen Republik nach Artikel 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegen-

seitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen  

 

Liste der Kreis- und Bezirksgerichte mit Kontaktangaben:  
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14900/12  bb/HM/ar 8 
ANLAGE III DG D 2B  LIMITE DE 

 

 



 
14900/12  bb/HM/ar 9 
ANLAGE III DG D 2B  LIMITE DE 

 

 



 
14900/12  bb/HM/ar 10 
ANLAGE III DG D 2B  LIMITE DE 

 

 



 
14900/12  bb/HM/ar 11 
ANLAGE III DG D 2B  LIMITE DE 

 

 



 
14900/12  bb/HM/ar 12 
ANLAGE III DG D 2B  LIMITE DE 

 

 



 
14900/12  bb/HM/ar 13 
ANLAGE III DG D 2B  LIMITE DE 

 

 
 

_______________ 


	ÜBERMITTLUNGSVERMERK

